
Schulkindergärten für behinderte Kinder - Koalitionsvereinbarung 
 
In der Koalitionsvereinbarung für die 14. Legislaturperiode ist auch der Auftrag zur Anpassung 
der Rahmenbedingungen bei den Schulkindergärten an die Entwicklungen in allgemeinen Kin-
dertageseinrichtungen im Rahmen des Möglichen verankert (siehe S. 27.) 
Folgende Handlungsfelder sind für eine schrittweise Umsetzung ersichtlich: 

 

Handlungsfeld 1 Pädagogische Rahmenvorgaben für Schulkindergärten  

• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Orientierungsplans für baden-württembergische 
Kindergärten in Bezug auf Kinder mit Behinderung (derzeit abgeschlossen) 

• Wissenschaftliche Begleitung der Erprobung des Orientierungsplans - Schwerpunkt 
Frühförderung (abgeschlossen) 

• Arbeitsgruppe Schulkindergarten-Orientierungsplan (arbeitet derzeit an Unterstützung 
für eine Umsetzung und Konzeptionsentwicklung in den Schulkindergarten) 

• Konzeptions- und Qualitätsentwicklung in den Schulkindergärten, mit Begleitung 
 

Handlungsfeld 2 Angebotsstruktur 

• Probleme bei der Zuordnung der Kinder nach einer bestimmten Behinderungsart  
• Struktur des Systems der Schulkindergärten (Schulkindergartentypen)  

 

Handlungsfeld 3 Bessere Vernetzung  

• Flexible und wohnortnähere Lösungen; Außengruppen,  mobiler sonderpäd. Dienst im 
Bereich der vorschulischen Erziehung 

• Schulkindergarten und Kindergarten unter einem Dach (Intensivkooperation) 
• Vernetzung der Zuständigkeitsbereiche (z.B. gemeinsame Planung / Bedarfsplanung 

Kindergarten und Schulkindergarten) 
 

Handlungsfeld 4  Pädagogisches Personal - Kapazitätsverteilung, Personalschlüssel  

und Qualifizierung 

• Kreisbezogenes Budget 
• Personalschlüssel 
• Anrechnung für Leitungen 
• Kommunales Personal für Bereich Betreuung und Pflege 
• Weiterqualifizierung der Mitarbeiter/innen 

 

Handlungsfeld 5  Vereinbarkeit Familie und Beruf, Familienentlastung 

   Betreuung von Kindern unter 3 Jahren 

• Betreuungszeiten (Öffnungszeiten der Schulkindergärten, Ferienregelung).  
• Familienentlastende Unterstützung  
• Institutionelle Betreuung von Kindern unter 3 Jahren  

 
Handlungsfeld 6  (Sonderpädagogisches) Bildungshaus 

• Zusammenarbeit von Schulkindergärten mit dem Schulbereich, auch mit kindergarten 
und Grundschulen 

 

Quellen: Bericht des Kultusministeriums zur Koalitionsvereinbarung  

  Arbeitspapier des KM, Ref. 35 - Espenhain - vom 16.3.2011 

 

Überreg. Arbeitsstelle Frühförderung BW, Päd. Bereich, 16.09.2011 
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